
K O M P E T E N Z Z E N T R U M  Ö F F E N T L I C H E  I N F O R M AT I O N S T E C H N O L O G I E

Das E-Government-Gesetz zur Förderung 

der elektronischen Verwaltung wurde im 

August 2013 beschlossen. Ein Ziel ist es, 

elektronische Verwaltungsvorgänge nutzer-

freundlich zu gestalten und umzusetzen. 

Erforderlich ist dafür eine elektronische Ak-

tenverwaltung. Diese wird heute bereits in 

vielen Behörden eingesetzt, wobei die Aus-

gestaltung sehr unterschiedlich sein kann. 

Schon 1996 wurden mit DOMEA (Doku-

mentenmanagement und elektronische Ar-

chivierung im IT-gestützten Geschäftsgang) 

erste Richtlinien für E-Akten und gesetzes-

konforme IT-Prozesse eingeführt und 2005 

mit XDOMEA als Datenaustauschstandard 

für Dokumente, Vorgänge und Akten er-

gänzt.

Nachfolger wurde 2012 das »Organisations-

konzept elektronische Verwaltungsarbeit«, 

das die jeweiligen organisatorischen Anfor-

derungen einer Behörde durch ein Baukas-

tensystem unterstützt, um Soll-Konzepte 

zielgerecht konzipieren zu können. 

Folgende Bausteine sind verfügbar: Leitfaden 

für verantwortliche Führungskräfte, Grund-

lagen und Bedarfsanalyse, E-Akte, E-Vor-

gangsbearbeitung, E-Zusammenarbeit, Pro-

jektleitfaden, Glossar, E-Langzeitspeicherung 

und E-Poststelle. In Planung sind Scan-Pro-

zess, Datenschutz, Personaldaten und E- 

Fach verfahren.

Ergänzend wurde 2013 die »Referenzarchi-

tektur elektronische Verwaltungsarbeit« ent-

wickelt, die eine grobgranulare Spezifikation 

von Anforderungen und Schnittstellen als 

technische Musterlösung bereitstellt. 

Für die Umsetzung der E-Akte, die die Basis 

der elektronischen Verwaltungsarbeit dar-

stellt, werden im Rahmen des Programms 

»Gemeinsame IT des Bundes« technische 

Grundlagen erarbeitet. 
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Auswahl von Lösungen

In der elektronischen Verwaltungsarbeit wird 

zwischen Objektsicht und Prozesssicht unter-

schieden, d. h. eine E-Akte als Objekt um-

fasst die Vorgänge und Dokumente und als 

Prozess den Bearbeitungsablauf der Ge-

schäftsvorfälle. Jedoch können die Anforde-

rungen von Behörden an die E-Akte variieren. 

Für eine Vergleichbarkeit unterschiedlicher 

Lösungen müssen verschiedene technische 

und fachliche Fragestellungen der nachfol-

genden Ebenen betrachtet werden:

Architektur

Die Referenzarchitektur greift die funktiona-

len Eigenschaften des Bausteins »E-Akte« 

aus dem Organisationskonzept auf und in-

tegriert diese als Basisdienst »DMS / E-Akte« 

in das Architekturkonzept. Dabei sind die 

verfügbaren Schnittstellen und Datenaus-

tauschformate zwischen Endgeräten und 

Komponenten, sowie innerhalb der Archi-

tektur entscheidend. Wird die Prozesssteue-

rung über ein dediziertes Workflowsystem 

von der eigentlichen Aktenverwaltung ent-

koppelt, erfordert das die Spezifikation ei-

nes fachlich-semantischen Standards, der 

den sicheren Datenaustausch ermöglicht. 

Lebenszyklus

Der Lebenszyklus von Schriftgut gliedert sich 

laut Referenzarchitektur in drei Hauptpha-

sen: Informelle Bearbeitung, Bearbeitung 

und Langzeitspeichung / Archivierung. 

In der informellen Phase steht die Arbeit mit 

unstrukturierten Dokumenten im Vorder-

grund. Werkzeuge dafür sind neben E-Mail 

auch Wissensspeicher wie Wiki oder Blogs 

sowie geschlossene soziale Netzwerke und 

virtuelle Arbeitsräume. Die konkrete Fallbe-

arbeitung umfasst Basisfunktionalitäten wie 

Anlegen, Bearbeiten und Ändern von Ak-

ten, Vorgängen und Dokumenten. Erweiter-

te Funktionen sind kollaborative Unterstüt-

zung, Beteiligungsformate oder auch 

Termin- und Fristenverwaltung. Die Phasen 

bedingen einen Zugang zum Langzeitarchiv-

system, das über entsprechende Schnittstel-

len verfügen muss.

Sicherheit

Entscheidend für den Erfolg der elektroni-

schen Aktenführung ist unter anderem ein 

behördenübergreifender Ansatz für Authen-

tisierung und Autorisierung, der die  organi-

satorischen Strukturen in dem Rollen- und 

Rechtemodell für Akten und Vorgänge ab-

bildet, sowie Verschlüsselung für vertrauli-

che Dokumente oder Kommunikation. 

Betrieb

Relevante Aspekte für Einführung und nut-

zerfreundlichen Betrieb einer Lösung sind 

Mandantenfähigkeit und Skalierungsoptio-

nen sowie die Frage nach zu unterstützen-

den Endgeräten: Wie integriert sich das Sys-

tem in vorhandene Arbeitsplätze und wie 

können mobile Anwendungen eingebun-

den werden ?

Lösungsanbieter

Qualitative Anforderungen und Fragestel-

lungen nach der Eignung eines Produktes 

orientieren sich nicht zuletzt an der Entwick-

lungs- und Vertriebskultur der verantwortli-

chen Unternehmen. Die Verwendung von 

Open-Source-Software kann helfen eine 

Her stellerabhängigkeit zu verringern, bein-

haltet jedoch auch das Risiko, dass gewählte 

Open-Source-Komponenten nicht ausrei-

chend gepflegt oder eingestellt werden.

Umfrage E-Akte

Das Kompetenzzentrum Öffentliche IT 

(ÖFIT) unterstützt die Thematik E-Akte mit 

der Erstellung einer detaillierten Marktüber-

sicht basierend auf einer Herstellerumfrage 

zu deren Produkten.
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E-Government-Gesetz

Ab 2020 ist die elektronische Aktenfüh-

rung in Behörden des Bundes ebenso 

verpflichtend (Art 1, §6) wie die Übertra-

gung von Papierakten in elektronische 

Formate (Art 1, §7). Nachweise sollen in 

der Regel ebenfalls elektronisch erbracht 

werden können (Art 1, §5). Zumindest 

ein gängiges elektronischen Zahlungsver-

fahren soll das Begleichen von Gebühren 

ermöglichen (Art 1, §4). Für die Identi-

tätsfeststellung ist die Integration elekt-

ronischer Identitätsnachweise ab 2015 

(Art 1, §2) erforderlich.


